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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht:  
 
 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über den Beschluss zur Änderung des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes Gebiet „Römerstraße“ 

(Planungsgebiet 66) 
Vom 21. Februar 2007 

Der Stadtrat hat am 12. Februar 2006 beschlossen, den seit 02. November 1979/30. No-
vember 1979 rechtsverbindlichen Bebauungsplan für das Gebiet „Römerstraße“ (Planungs-
gebiet 66) zu ändern. 
 
Der Bereich der Planänderung ergibt sich aus dem dieser Bekanntmachung als Anlage bei-
gefügten Lageplan des Stadtplanungsamtes vom 17. Januar 2007 der Bestandteil des Ände-
rungsbeschlusses ist. 
 
Der Änderungsbebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch aufgestellt werden. 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 sowie 
§ 13a Abs. 3 und 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2006 (BGBl I S. 3316). 
 
 
Memmingen 21. Februar 2007 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2007 S. 19 
 



 

Bebauungsplan Nr. 66 
„Römerstraße“  
Geltungsbereich             
Änderungsbereich      
 
Stadt Memmingen 
Stadtplanungsamt, 17.01.2007 
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Lageplan zur Bekanntmachung der Stadt Memmingen 
über den Beschluss zur Änderung des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes für das Gebiet „Römerstraße“ 
(Planungsgebiet 66) 

vom 21.Februar 2007 /SVBl S. 19) 



21 mm  SVBl Nr.  4 vom 16. Februar 2007 

Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

des Änderungsbebauungsplanes für das Gebiet 

„Römerstraße“ (Planungsgebiet 66) 
Vom 21. Februar 2007 

Der Stadtrat hat am 12. Februar 2007 die Änderung des Bebauungsplanes „Römerstraße“ 
(Planungsgebiet 66) im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch beschlossen. Der genaue Gel-
tungsbereich des Änderungsbebauungsplanes ergibt sich aus dem dieser Bekanntmachung 
beigefügten Lageplan des Stadtplanungsamtes vom 17. Januar 2007. 
 

Der Entwurf des Änderungsbebauungsplanes, bestehend aus der Entwurfszeichnung mit 
Textteil vom 19. Februar 2007 und dem dazugehörigen Begründungsentwurf vom 19. Febru-
ar 2007, liegen in der Zeit 
 

vom 05. März 2007 bis einschließlich 05. April 2007 
 

bei der Stadt Memmingen – Stadtplanungsamt -, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude 
Welfenhaus, III. Stock, Zimmer 311, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben  werden. 
 
Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB können nicht fristgerecht vorgebrachte Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Änderungsbebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben und ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Ort und Zeit der Entwurfsauslegung dienen zugleich der Unterrichtung der Öffentlichkeit über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren wesentlichen Auswirkungen 
nach § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch. 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 
sowie § 13a Abs. 3 und 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2006 (BGBl I S. 3316). 
 
Memmingen, 21. Februar 2007 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 
SVBl 2007 S. 21 
 
 



 

Bebauungsplan Nr. 66 
„Römerstraße“  
Geltungsbereich             
Änderungsbereich      
 
Stadt Memmingen 
Stadtplanungsamt, 17.01.2007 
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Lageplan zur Bekanntmachung der Stadt Memmingen 
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs des  

Änderungsbebauungsplanes für das Gebiet „Römerstraße“ 
(Planungsgebiet 66) 

vom 21.Februar 2007 (SVBl S. 21) 


